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Steuerfalle liechtenstein
Firmensitz Liechtenstein: Was für Arbeitskräfteverleiher

steuerlich vorteilhaft ist, muss fiir die Leiharbeitnehmer noch

lange kein Grund zur Freude sein.

igentlich ist die Sa-
che ganz einfach.
Auch nach der
österreichischen

Rechtsordnung ist ieder
Unternehmer frei, seinen
Standort zu wählen, wo im-
mer er will. Ihre Grenzen hat
diese Freiheit im steuerlichen
Sinne, wo Missbrauch im
Spiel ist oder ganz generell die
Geschäftsabwicklung über
den Standort der gesunden
wirtschaftlichen Betrach-
tungsweise widerspricht.

In jüngster Zeit ist zu be-
obachten, dass immer mehr
Arbeitskräfteverleiher dazu
übereehen. Leiharb-eitskräfte
fo.m-al aus dem be'f,achbarten
Ausland - vorzugsweise aus
Liechtenstein - werken zu
lassen. Der geografische Trick
der Arbeitskräfteverleiher mit
der Steueroase Liechtenstein
kann sich für Leiharbeitskräf-
te iedoch zur Fata Morgana
entwickeln.

llac-lrteil lrdandsanfemhalt.
Steuerlich ist es für Arbeit-
nehmer, also auch Leihar-
beitskräfte, völlig irrelevant,
wo der Arbeitgeber seinen
Sitz hat. Was zihlt. ist der
Wohnsitz des Arbeitnehmers,
wenn nicht ein Doppelbesteu-
erungsabkommen mit dem
Einsatzland etwas anderes
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Steuenase liechtemteir f eta
ilorgam für lrteitnehmef

vorsieht. Relevant wird der
Dienstvertrag lediglich bei
Einsitzen in Drittländern.
Und da hat der liechtensteini-
sche Dienswertrag echte
Nachteile. Etwa im Fdle von
Auslandseinsätzen in Dritt-
ländern, wie einem Baustel-
leneinsatz. Denn Arbeimeh-
mer inländischer Betriebe
bekommen ihre Bezüge ab
einer Einsatzdauer von einem
Monat außerhalb von Oster-
reich in der Alpenrepublik
steuerfrei ausbezahlt. Dies,
soferne sie weniger als 183
Täge im Drittland beschäftigt
sind, denn ab dann beginnt

die Steuerpflicht im ieweili-
gen Dienstland. DieseVorteile
gelten für in Liechtenstein
beschäftigte (Leih-)Arbeit-
nehmer nicht. r

Probbm Soridversiclenng;
Ein anderes Problem fiir den
(Leih-)Arbeitnehmer liegt im
Bereich der Sozialversiche-
rung. In einer im EWR-Raum
gültigen Sozialversicherungs-
verordnung ist geregelt, dass
bei der Arbeitnehmerentsen-
dung innerhalb des EWR der
jeweilige Tätigkeitsstaat Versi-
cherungsbeiträge erheben und
Leistungen erbringen soll.
Ausnahmen gelten für Ent-
sendungen bis zu 12 Monaten
- also auch im Falle der öfters
Firmen wechielnden liechten-
steinischen Leasin g:arbeimeh-
mer in Österreich. In diesen'..
Fdllen bleibt der Ensende-
staat für den Arbeitnehmer
zuständig.

Wer iedoch meint, der
österreichische Leasingarbeit-
nehmer sei daher in Liechten-
stein zu versichern, irrt ge-
waltig. Denn die liechtenstei-
nische Sozialversicherungs-
anstalt hält sich nicht für zu-
ständig rveil es bei der Be-
schäftigung bei einem Leihar-
beitskräfteunternehmen zu-
meist an einem wichtigen
Merkmal fehlc Das Unter-
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nehmen beschäftigt nicht den
überwiegenden Teil der Ar-
beitskräfte tatsächlich im
Fürstentum selbst. Das be-
deutet für den zu überlassen-
den Arbeitnehmer, dass er aus
der staatlichen Sozialversi-
cherungspflicht in Liechten-
stein fällt. ./
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